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Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 885/J-NR/91, be­
treffend Förderung österreichischer literarischer Verlage, die 
die Abgeordneten Mag. Cordula FRIESER und Genossen am 18. April 
1991 an mich richteten, beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

Grundsätzliches: 

Eingangs darf festgehalten werden, daß das Bundesministerium fUr 

Wissenschaft und Forschung grundsätzlich keine literarischen Ver­
lage fördert. 
Das Bundesministerium fUr Wissenschaft und Forschung hat es sich 

als ressortmäßig hiefür zuständiges Ministerium zur Aufgabe ge­
stellt, die Herausgabe von wissenschaftlichen Arbeiten (Druck­

schriften) finanziell zu unterstützen. 
Sowohl das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung als 
auch der Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung 
gewähren Förderungsmittel fUr die Herausgabe wissenschaftlicher 
Werke. 
Wissenschaftliche Publikationen im Sinne der "Sonderrichtlinien 
für die Förderung wissenschaftlicher Publikationen beim Bundes­
ministerium für Wissenschaft und Forschung" sind insbesondere: 

- wissenschaftliche Zeitschriften und sonstige wissenschaftliche 

Periodica (Jahrgangsförderung) 

- wissenschaftliche Reihen (ßandförderung) 
- wissenschaftliche Einzelveröffentlichungen 
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Der Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung fördert 
nur solche Publikationsvorhaben, deren Realisierung der Ent­
wicklung der Wissenschaften in Österreich dient; das Bundesmini­
sterium für Wissenschaft und Forschung die Herstellung und Ver­
öffentlichung wissenschaftlicher Druckschriften auch dann, wenn 
sie zur Erfüllung sozialer, wirtschaftlicher und kultureller Auf­
gaben beitragen. 
Im Rahmen der beim Bundesministerium für Wissenschaft und For­
schung eingerichteten Kommission zur Förderung wissenschaftlicher 
Druckschriften werden auch universitäre Institutspublikationen 
gefördert; hiebei muß Eigentümer und Herausgeber ein Universi­
tätsinstitut sein. 
Die in der Kommission zur Förderung für wissenschaftliche 

Druckschriften (KWD) erkannten Druckkostenbeiträge werden den 

Instituten im Wege der Monatsverlagszuweisung als Ausgabeer­
mächtigung unter anderem für die anteilige Abgeltung von Ver­
lagskosten u.ä. zur Verfügung gestellt. 

1. "In welcher Höhe wurden seitens Ihres Ressorts österreichische 
literarische Verlage im Jahr 1990 gefördert? 
Welche Mittel sind für 1991 zur Verlagsförderung in Ihrem 
Budget veranschlagt?" 

Antwort: 

a) Im Jahr 1990 wurde ein Gesamtbetrag in der Höhe von 

S 2,113.000,-- für die Förderung von wissenschaftlichen 

Einzelpublikationen aufgebracht. 
Beim Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung sind 
Eigentümer, Herausgeber, Verlage sowie der Autor antragsbe­
rechtigt. 

Von der oben angeführten Förderungssumme im Jahr 1990 wurde 
ein Gesamtbetrag in der Höhe von S 1,515.000,-- Vom Bundes­

ministerium für Wissenschaft und Forschung (Abteilung 1/9) 

direkt an Verlage überwiesen (siehe beiliegende Aufstellung). 

Für das Jahr 1991 ist ein Betrag in der Höhe von 

S 2,867.000,-- veranschlagt. 
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b) Im Jahre 1990 wurden den Instituten S 1,476.000,-- an 

Druckkostenbeiträgen bewilligt. 

Für das Jahr 1991 sind für Institutspublikationen 
S 1,500.000,-- vorgesehen. 

c) Wissenschaftliche Zeitschriften wurden 1990 mit insgesamt 
5 3,438.000,-- gefördert. 

2. "Nach welchen Förderungskriterien werden literarische Verlage 
durch Ihr Ressort gefördert?" 

Antwort: 

"Sonderrichtlinien für die Förderung wissenschaftlicher Publi­
kationen" 
(Erlaß des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung, 
GZ 24.764/1-35/88 vom 19. Februar 1988); siehe Beilage. 

Im Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung sind -

abhängig vom Gegenstand der Förderung - verschiedene Fachab­
teilungen mit der Bearbeitung der Ansuchen betraut; zur Koordi­
nation ist die "Kommission zur Förderung wissenschaftlicher 

Druckschriften (KWD)" eingerichtet. Diese Kommission hat die 
Aufgabe, die Grundlagen für die Entscheidungen des Bundesmini­

sters über die (in die Zuständigkeit des Bundesministeriums für 

Wissenschaft und Forschung fallenden) Förderungsanträge vorzube­
reiten. Um einen Informationsaustausch sicherzustellen, gehört 
der KWD auch ein Vertreter des Fonds zur Förderung der wissen­
schaftlichen Forschung an. 

Das Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung und der 

Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung entscheiden 

über Förderungsanträge in ihrem Wirkungsbereich jedoch selb­
ständig. Anträge, die der Fonds zur Förderung der wissenschaft­

lichen Forschung aufgrund der Beurteilung seiner externen Fach­

gutachter abgelehnt hat, werden vom Bundesministerium für Wissen­

schaft und Forschung nicht mehr behandelt. 
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Förderungsansuchen sind je nach der sachlichen Zuständigkeit 

entweder beim Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen 
• 

Forschung oder beim Bundesministerium fUr Wissenschaft und 
Forschung - in diesem Fall bei der betreffenden Fachabteilung -
einzureichen. Ein und dasselbe Projekt kann nur von einer der 
beiden Stellen gefördert werden. Die Einreichijng erfolgt mittels 
Formblätter. Die Einreichung muß beim Fonds zur Förderung der 
wissenschaftlichen Forschung vor Beginn der Satzarbeiten, beim 
Bundesministerium fUr Wissenschaft und Forschung vor Erscheinen 
der Publikation, erfolgen. 

Als Antragsteller kommen beim Fonds zur Förderung der wissen­

schaftlichen Forschung nur (einzelne oder mehrere) natUrliche 

Personen in Betracht, beim ßundesministerium fUr Wissenschaft und 
Forschung hingegen sind EigentUmer, Herausgeber, Verlage sowie 

der Autor antragsberechtigt. 
Zur Beurteilung der Förderungsvoraussetzungen ist die beim 
Bundesministerium fUr Wissenschaft und Forschung eingerichtete 
Kommission zur Förderung wissenschaftlicher Druckschriften (KWD) 
zuständig. Die beim Bundesministerium fUr Wissenschaft und 
Forschung eingelangten Ansuchen werden in regelmäßigen Abständen 

in den jeweiligen Sitzungen der KWD behandelt. 

Bei Bedarf sind von der KWD Gutachten, insbesdndere zur Beur­
teilung der wissenschaftlichen Qualifikation, einzuholen. 

Die KWD hat ihre Empfehlungen (Sitzungsprotokoll) dem Bundes­

minister fUr Wissenschaft und Forschung vorzulegen, der Uber die 
Nichtgewährung oder Gewährung von Förderungen und deren Höhe 
entscheidet. 

3. "Wie erfolgt die Koordination der Verlagsförderungstätigkeit 

zwischen den fUnf zuständigen Bundesministerien?" 

Antwort: 

Was die Koordination derVerlagsförderungstätigkeit zwischen den 

fUnf zuständigen Bundesministerien betrifft, muß darauf hinge­

wiesen werden, daß die Kompetenz fUr das ßundesministerium fUr 
Wissenschaft und Forschung klar umrissen ist. 
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Das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung hat die 

Aufgabe, die Herausgabe von wissenschaftlichen Publikationen 
finanziell zu unterstützen. 

Im Falle eines notwendigen Informationsaustausches finden 
Kontaktgespräche mit den zuständigen Vertretern des Bundes­
ministeriums für Unterricht und Kunst und des Bundeskanzleramtes 
statt bzw. es werden diese bei gegebenem Bedarf von ho. Erledi­
gungen schriftlich in Kenntnis gesetzt. 

Zur ressortinternen Koordination, Information, Beratung, Prüfung 
und Empfehlung a~ den Bundesminister ist seit 16 Jahren die 
Kommission zur Förderung für wissenschaftliche Druckschriften 

(KWD) eingerichtet; darin sind die Abteilungen für wissen­
schaftliche Druckschriften-Subventionen sowie auch jene mit 
anderen wissenschaftlichen Druckfinanzierungen vertreten, ebenso 
ein Vertreter des Fonds (FWF). Im jeweils eigenen Wirkungsbereich 
entscheiden Minister und Fonds unabhängig und selbständig auf 
Grund eigener Richtlinien. Beim Fonds wissenschaftliche negativ 
begutachtete und deshalb abgelehnte Druckprojekte werden vom 
Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung nicht mehr 
behandelt. Dasselbe Projekt kann nur vom Bundesministerium für 
Wissenschaft und Forschung oder vom Fonds gefördert .werden. Die 

KWD (Druckschriftenkommission) berät in ca. 8 Sitzungen pro Jahr 
jeweils ca. 50 bis 80 vorgeprüfte Ansuchen bzw. Anträge und 

beschließt nur Empfehlungen über Ablehnungen, Zurückstellungen, 

Verweisung an eine andere zuständige Dienststelle, Bewilligungs­
beträge sowie Zusätze zu Bewilligungen. 

Beilage 

Der Bundesminister: 

/{2h'l~ 
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VERORDNUNGSBLATT 
FÜR DIE DIENSTBEREICHE DER BUNDESMINISTERIEN FÜR 

UNTERRICHT, KUNST UND SPORT 
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG 

Jahrgang 1988 Wien, am 1. April 1988 

28. Bundcsgesetz: Auflösung der Rcligionsfon<ls-Tn:uhandstell;. 
29. Verordnung: Einrichtung des $r.udicllvcrsuchcs T~pis~cri~ -. 
30. Erlaß: DurchfiihrunGsbcstinunungcn zur UOG-Novelle 1987 - DEI.7.UOG-Nov. 1987 
~ Erlaß: Sondcrrichtlinicn fUr die Fördcnlng wissenschaftlicher Publikationen 

4. Stück 

32. Erlaß: Internationales Baccalaureat, Beuneilung d~.r Gleichwe::1:igkeit mit ästerreichischen Reifezeugnissen hin­
sichtlich der Zulassung zum Studium an Univer'sitätell und Hochschulen künstlerischer Richtung; _A..bände-
rung .' 

33. Erlaß: Studienor~nung für die Vorbereitu':lgslehrg~nge und Prüfungsvorschrift für ~ie Lehra~tsprüfung und die 
Lehrbefähigungsprüfung für hauswlrtschafthche Berufsschulen am Pädagogischen Institut des Bundes III 

Feldkirch; Änderung '. 
34. Erlaß: Fußballbewerb 1988/89 für Schulmannschaften; Ausschreibung . 
35. Erlaß: Volleyballbewerb 1988/89 für Schulmannschaften; Ausschreibung 
36. Erlaß: Lehrerfonbildungskurs "Volleyball" 
37. Erlaß: Aktion "Österreichs Jugend lernt ihre Bundeshauptstadt kennen"; Fonführung im Schuljahr 1988/89 
38. Kundmachung: Verleihung des Öffentlichkeitsrechtes an Privatschulen 
39. Kundrnachung: BG Linz, Ramsauer Straße; Führung einer realgymnasialen Schulform 
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31. Sondemchtlinien für me Förderung WIS­

senschaftlicher Publikationen 

(Erlaß des BMWF Z 24 764/1-35/88 vom 19.Feber 
1988) 

Rechtsgrundlage: Richtlinien der Bundesregie­
rung über die Gewährung und Durchführung von 
Förderungen gemäß §§ 10 und 11 Abs.2 des For­
schungs-Organisationsgese~es 1981, BGBI. 
Nr. 341, in der Fassung der Kundmachung BGBI. 
Nr. 448/1981, kundgemacht im Amtsblatt zur Wie­
ner Zeitung Nr. 114 vom 18. Mai 1982 

Der Bundesminister für Wissenschaft und For­
schung hat im Einvernehmen mit dem Bundesmini­
stenum für Finanzen folgende Sonderrichdinien 
erlassen: 

Förderungen im Sinn dieser Richtlinien sind 
Zuwendungen . des Bundes, insbesondere 
Zuschüsse, die der Bundesminister für Wissenschaft 
und Forschung wegen des erheblichen, vom Bund 
wahrzunehmenden öffentlichen Interesses an der 
Publikation von wissenschaftlichen Arbeiteil einem 
vom Bund verschiedenen Rechtsträger für ein för­
de~ngswürdiges und förderungsbedurftigcs Publi­
kauonsv.orhaben ~ewähn. Dafür ist gegenüber dem 
Bund DIcht u?mlttelbar eine angemessene, geld­
we~e Gegenleistung zu erbringen, unbeschadct der 
Pflicht zur unentgeltlichen Ablieferung von sechs 
Belegexemplaren. 

1. 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 
L7 

2. 

2.1 

2.2 

Leitende Grundsätze für die Förderung von 
WISsenschaft und Forschung durch den Bund 
sind insbesondere: 

die Freiheit der Wissenschaft und ihrer Lehre 
(Anikel17 Staatsgrundgesetz über die allge­
meinen Rechte der Staatsbürger, RGBI. 
Nr.112/1867), .. . .. 
die Vielfalt wissenschaftlicher Meinungen 
und Methoden, . 
die Bedeutung von Wi~senschaft und For-
schung für die Gesellschaft . 
die Kooperation zwischen' universitärer und 
a~ßeruniversit.ärer Forschung, . 
die Kooperation zwischen dem Bund den 
~nde~n und de~ Gemeinden sowie son~tigen 
ö~fe~tltch-r:chtltchen Einrichtungen, 
d~e mten~atlonale Kooperation, 
die BereItstellung angemessener Mittel für 
Wissenschaft und Forschung. 

Die Förderung der Herausgabe VOll Publika­
tionen verfolgt in ~rster Linie folgende Ziele: 

Die Erweiterung und Veniefung der wissen­
s~hafdichen Erkenntnisse bzw. neuer Ergeb­
OIsse österreichischer Forschung. 
Veröffentlichurig von wissenschaftlichen Bei­
trägen zur Lösung sozialer, wirtSchaftlicher, 
kultureller und wissenschaftlicher Aufgaben. 

2.3 Die Wahrung und Hebung des int~rnationa­
len Ansehens der österreichischen Wissen­
schaft. 

2.4 Die rasche Verbreitung und Einbringung der 
Ergebnisse von Wissenschaft und Forschung 
in den internationalen· wissenschaftlichen 
Informationsprozeß. 

J. Anweoduogsbereich 

3.1 Wissenschaftliche Publikationen im Sinn die-
ser Sonderrichtlinien sind insbesondere: 

wissenschaftliche Zeitschriften und son­
stige wissenschaftliche Periodica Oahr­
gangsförderung) 
wissenschaftliche Reihen (Bandförde':: 
rung) 
wissenschaftliche' Einzelveröffendichun-
gen 

Unter wissenschaftlichen Reihen werden alle 
Druckwerke verstanden, die nicht einmalig, 
sondern fongesetzt in mehr oder weniger 
großen Abständen unter einem einheitlichen 
Rcihen- oder Obenitel erscheinen. 
Unter wissenschaftlichen Einzelpublikationen 
werden Veröffentlichungen verstanden, die 
als zusammenhängendes Werk erscheinen, 
auch wenn sie auf mehrere Bände oder Liefe­
rungen angelegt sind. 

3.2 Förderungswürdig sind insbesondere fol­
gende wissenschaftliche Publikationsvorha­
ben: 

Wissenschaftliche Publikationen, die über­
wiegend Forschungsergebnisse in Original-
beitr~gen erstmals veröffentlichen. . 
Wissenschaftliche Zeitschrihen und Perio­
dica, die geeignet erscheinen, die kontinuier­
liche Verbreitung nel:ler Forschungsergeb­
nisse sicherzustellen. 
Wissenschaftliche Publikationen, welche die' 
inhaltliche Auswahl ihrer Beiträge auf ein 
institutSunabhängiges (überregionales) 
Reviewingsystem stützen. 
Wissenschaftliche Publikationen, die sich um 
entsprechende internationale und nationale 
bibliographische Dokumentation bemühen 
und insbesondere fremdsprachige Kurzfas­
sungen aufweisen. 
Wissenschaftliche Publikationen, die in 
einem Fachgebiet von fundamentaler Bedeu-
tung sind. . . 
Wissenschaftliche Publikationen in neuen, 
sich rasch entwickelnden Fachgebieten. 
Neue wissenschaftliche Publikationen in 
Gebieten, wo bisher keine Publikationsmög­
lichkeit vorhanden war. 
Wissenschaftliche Publikationen, die sich auf 
Sachgebiete bez.iehen, die in der Forschungs­
konzeption der Bundesregierung Schwer­
punkte bilden. 
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3.3 Nicht gefördert werden können insbeson-
dere: ~. 

Diplomarbeiten und Dissenationen (als Ein­
zelpublikation) 
Habilitationsschriften (als Einzelpublikacion) 
Studienbehelfe und Lehrbücher (Exkursions-
berichte, Kompendien) . 
Veröffentlichungen von Einrichtungen des 
Bundes 
Neuauflagen, sofern es sich nicht um Überar­
beitungen handelt, die neue wissenschaftliche 
Ergebnisse vermitteln. 
Publikationen, die für die Wissenschaft mir 
eine begrenzte oder lokale Bedeutung haben. 
Gemeinde- und Stadtchroniken 
Textabdrucke, Faksimile-Drucke sowie 
Übersetzungen von Veröffentlichungen, die 
bereits in einer anderen Sprache publiziert 
wurden, ohne wissenschaftliche Edicionslei­
stung und ohne wissenschaftliche Kommen­
tierung. 
Tätigkeitsberichte, Ausstellungskataloge, 
Werbe- und Informationsbroschüren 
Publikationen, bei denen der Großteil der 
Auflagen In der Regel unentgeltlich oder 
unter den Herstellungskosten abgegeben 
bzw. be( denen der Verkauf von weniger als 
50 Prozent der Auflage erwartet wird. 
Veröffendichungen, die übe0'iegend 
Tauschzwecken dienen. 
T agungs- und Kongreßberichte als Einzdpu­
blikation 
Nachdrucke von verstreut veröffentlichten 
Aufsätzen 
Zeitschriften in Wissensgebieten, die durch 
Fachpublikationen bereits ausreichend 
erschlossen sind. 
Bibliographien In Fachgebieten, In denen 
bereits andere,. umfassende Dokumentatio-
nen vorhanden sind. .' 
Publikationen mit unerheblichen Herstel­
lungskosten (unter 1 000 S) 
Festschriften, außer wenn die Originalität der 
Beiträge und die thematische Einheitlichkeit 
der Publikation gewährleistet sind. 

4. Auf die Gewährung einer Förderung für ein 
wissenschaftliches Publikationsvorhaben be­
steht kein Rechtsanspruch. 

Voraussetzungen für die Gewährung VOll För­
derungen: 

5. Sachliche Voraussetzungen 

5.1 Voraussetzung für die Förderung einer wis­
senschaftlichen Publik:ltion aus Bundesmit­
teln ist, daß die Herstellung des eingereichten 
Publikationsvorh:tbens in der Regel in Öster­
reich (Standort des Unternehmens) vorge­
nommen wird und daß dabei die Zweckmä­
ßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 
des Einsatzes der Bundesmittel gewährleistet 
sind. 

5.2 Färdcrungsbcdürftigkcit (Subsidiarität der 
Förderung) 
Ein wissenschaftliches Publikationsvorhaben 
darf nur 'gefördert werden, wenn die techni­
sche Herstellung der Druckauflage ohne För­
derung aus Bundesmitteln nicht oder nicht im 
erforderlichen Umfang und in dererforderli­
ehen Ausstattung möglich wäre. 

5.3 Autoren- und' Mitarbeiterhononre zählen 
nicht zu den technischen Herstellungskosten 
und, sind von der Förderung ausgeschlossen, 
ebenso Kosten für Vorarbeiten (zB For­
schungsreisen und Forschungsaufenthalte, 
Übersetzungen), technische Geräte oder 
Materialien (zB Film- und Fotomaterial). 

6. Persönliche Vonussenungen 

Antragsteller bzw. Empfänger einer Druck­
schriftenförderung können eine natürliche 
Person oder eine handelsrechtliche Personen­
gesellschaft oder eine juristische Person oder 
Mehrheiten von Rechtsträgem sein. 

7. AntragsteIlung und Venahren 
-.-

7.1 Antragsbcrechtiguog 

Antragsberechtigt sind: 
a) der Eigentümer, Herausgeber und Verle­

ger 
und _ . 

b) der Autor bzw. die AutOrin einer geplan-
ten wissenschaftlichen Veröffentlichung. 

Ansuchen oder Anträge um Förderung wis­
senschaftlicher Publikationen sind beim Bun­
desministerium .für Wissenschaft und For­
schung, 1014 Wien, Postfach 104, einzurei-
chen. . 

7.2 Erhebungsbogen 
Für jedes Föroerungsansuchen sind drei 
gleichlautende, vollständig ausgefüllte und 
von den Antragstellern gemäß Punkt 7.1 a 
oder b unterfertigte Formblätter einzurei­
chen, und zwar vor Erscheinen der wissen­
schaftlichen Druckschrift, jedoch bei wissen­
schaftlichen ZeitSchriften und Periodica spä­
testens vor dem Erscheinen des letzten Hef­
tes, der letzten Nummer oder des letzten 
Bandes eines Jahrgangs oder Erscheinungs­
jahres. 
Die Formblätter sind beim Bundesministe­
rium für Wissenschaft und Forschung aufge­
legt und von dort zu beziehen. 

Bei Ersteinrcichung von Förderungsansuchen 
für periodische Druckschriften und Reihen 
sind als Beilage ein abgeschlossener Jahrgang 
des vorheligen Erscheinungsjahres bzw. die 
im Vorjahr erschienenen Bände- anzuschlie­
ßen. 
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Bei Neugründung von Periodic:l und Reihen 
sowie bei Einzelpublikationen ist eine Pb­
nungsuntedage (detailliertes InhaltS- und 
Verfasserverzeichnis, AufgabensteHung und 
wissenschaftliche Zielsetzung, Angaben über. 
den angestrebten Leserkreis, Werbem:lßnah­
men und Abgrenzung zu bestehenden fach­
verwandten Publibuonen) den Formblättern 
beizuschließen bzw. nachzureichen. 

7.3 V crpfIichtungscrkI:inJng 
BereitS im Förderungsansuchen hat sich der 
oder haben sich die Antragsteller (Antragstel­
lerinnen) gemäß Punkt 7.1 a oder b bzw. 
zumindest der durch die Förderung begün­
stigte RechtSträger gegenüber dem :;mweisen­
den Organ schriftlich zu verpflichten: 

7.3.1 Eine allfällige Förderung nur für die Durch­
führung des eingereichten Publikau9nsvorha­
bens widmungsgemäß zu verwenden oder bei 
allfälliger Undurchführbarkeit der Veröffent­
lichung die Förderung umgehend zurückzu­
zahlen, und zwar dann verzinst mit 3 Prozent 
über dem jeweils geltenden DiskontSatz der 
Oesterreichischen Nauonalbank ab dem Tag 
des Anweisungsempfanges, werin das einge­
reichte Publikauonsvorhabell aus Verschu!­
den des Förderungsempfängers nicht oder 
nicht rechtzeitig durchgefüh~ wu~de. 

·-.7.3.2 Die geförderte wissenschaftliche Publikation 
rechtzeitig fertigzus(ellen, den Förderungs­
vermerk "Gefördert. vom Bundesministerium 
für Wissenschaft und Forschung in Wien" in 
jeder Nummer anzugeben und sie im Buch­
handel anzubieten bzw. für eine entSpre­
chende Verbreitung zu sorgen. . ~ 

7.3.3 Gründe für einen allfälligen Herstc::llungsver­
zug unverzüglich schriftlich der anweisenden 
Stelle bekanntzugeben und schriftlich um den 
Aufschub des Herstellungs- und Abrech­
nungstennins 2.DZUSUchen. 

7.3.4 Die vorgeschriebene Zahl (derzeit sechs) 
Belegexemplare (zusätzlich zu den medien­
rechtlichen Ablieferungsstücken für die wis­
senschaftlichen Bibliotheken) unentgeltlich 
an die in der Förderungsbewilligung 
genannte Anschrift abzuliefern. 

7.3.5 Den ~chriftlichen Vcrwendungshericht recht­
zeitig zum vorgeschriebeneIl Abrechnungs­
termin unter Anschluß der OrigiIJ:tl.rech­
nung(en) und der OriginaI-ZWlungsnach­
weise vorzulegen. 

7.3.6 Alle aus der Gewährung einer Förderung em­
stehenden RechtSsueitigkeiten von vornher­
ein dem sachlich zuständigen Gericht in 
Wien als GerichtSst..:l.I1d zu unterwerfen. 

. 

"'704 Zur Beurteilung der Förderungsvorausset­
zungen ist beim Bundesministeriun1 für Wis­
senschaft und Forschung die Kommission zur 
Förderung wissensch.:t.fdjcher Druckschriften 
(KWD) eingerichtet. Dieser sind die Förde­
rungsan~uchen zur Beratung vorzulegen. Die 
n~heren Bestimmungen über die Kommission 
und deren Tätigkeit enthält eine vom Bun­
desminister für Wissenschaft und Forschung 
genehmigte GeschäftSordnung. 

7.5 Bei Bedarf sind von der Kommission zur För­
derung wissenschaftlicher Druckschriften 
Gutachten; insbesondere zur Beurteilung der 
wissenschaftlichen Qualifikation, einzuholen. 

7.6 Die Kommission zur Förderung wissen­
schaftlicher Druckschriften hat ihre Empfeh­
lungen dem Bundesminister für Wissenschaft 
und Forschung vorzulegen, der über die 
Nichtgewährung oder GewälU-ung von För­
derungen und deren Höhe entScheidet. 

7.7 Die zuerkannten Förderungen sind nach 
Maßgabe des tatSächlichen Bedarfs und der 
Verfügbarkeit. der Mittel. anzuweisen. 

7.8 Von der Entscheidung über das Ansuchen ist 
der Antragsteller schriftlich zu verständigen. 
Bei Zuerkennung einer Förderung ist auf die 
Verpflichtungen nochmals hinzuweisen und 
zu deren Erfüllung eine angemessene Frist zu 
Setzen. 

7.9 Empfangsberechtigung: Empfangsberechtigt 
für die Anweisung der Förderung ~ind die in 
dem Antrag genannten RechtSträger, zB der 
Verlag, insbesondere aber die Trä.ger des 
finanziellen Risikos. 

'-
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